
196 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP . 

Regierungsvorlage 

VERTRAG 

ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER­
REICH UND DER TSCHECHOSLOWA­
KISCHEN SOZIALISTISCHEN REPU-

BLIK ÜBER DIE AUSLIEFERUNG 

Der Bundespräsident der Republik Österreich 
und der Präsident der Tschechoslowakischen 
Sozialistischen Republik, 

in dem Bestreben, die rechtlichen Beziehungen 
und den rechtlichen Verkehr zwischen den bei den 
Staaten zu vertiefen und zu erleichtern, 

, sowie von dem Wunsche geleitet, die Bestim­
mungen der Schlußakte der Konferenz über Sicher­
heit und Zusammenarbeit in Europa voll und ganz 
durchzuführen, 

sind übereingekommen, den folgenden Vertrag 
zu schließen. 

Zu diesem Zweck haben zu ihren Bevollmächtig­
ten ernannt: 

Der Bundespräsident der Republik Österreich 

Dr. Willibald Pahr 

Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten 
der Republik Österreich, 

Der Präsident der Tschechoslowakischen Sozia­
listischen Republik 

Ing. Bohuslav Chiioupek 

Außenminister der Tschechoslowakischen Sozia­
listischen Republik, 

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger 
Form befundenen Vollmachten folgendes verein­
bart haben: 

Artikel 1 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, einander 
auf Ersuchen nach den. Bestimmungen dieses Ver­
trages Personen auszuliefern, die im ersuchenden 

SMLOUVA 

MEZI RAKOUSKOU REPUBLIKOU / A 
CESKOSLOVENSKOU SOCIALISTICKOU 

REPUBLIKOU 0 VYDA V AN! 

Spolkovy prezident Rakouske republiky a prezi­
dent Ceskoslovenske socialisticke republiky, 

veden i snahou prohloubit a ulehCit pravni vztahy 
a pravni styk mezi obema staty, 

jakoz i vedeni pranim zcela a plne uskuteeiiovat 
ustanoveni Zavereeneho aktu Konference 0 bez­
peenosti a spolupraci v Evrope, 

se dohodli uzavfit t~to smlouvu. 

Za tim \leelem jmenovali svymi zmocnenci: 

Spolkovy prezident Rakouske republiky 

Dr. Willibalda Pahra 

spolkoveho ministra zahranienich veci Rakouske 
republiky, 

Prezident Ceskoslovenske socialisticke republiky 

Ing. Bohuslava Chiioupka 

ministra zahranienich veci Ceskoslovenske socia­
listicke republiky, 

ktefi po vymene svych plnych moci, jei byly shle­
dany v dobre a nalezite forme, dohodli se na 
tomto: 

Clanek 1 

Smluvni stäty se zavazuji, ze si vzajemne na 
zädost podle ustanoveni teto smlouvy vydaji osoby, 
ktere jsou v dozadujicim stäte stihäny pro ein 
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2 196 der Beilagen 

Staat wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung 
verfolgt oder zur Vollstreckung einer gerichtlichen 
Strafe oder vorbeugenden Maßnahme gesucht wer­
den. 

Artikel 2 

Ersuchen um Auslieferung und Durchlieferung 
werden schriftlich gestellt. Der Schriftverkehr 
erfolgt zwischen dem Bundesminister für Justiz der 
Republik Österreich einerseits und dem General­
staatsanwalt der Tschechoslowakischen Sozialisti­
schen Republik, dem Minister für Justiz der Tsche­
chischen Sozialistischen Republik und dem Mini­
ster für Justiz der. Slowakischen Sozialistischen 
Republik andererseits~ Der diplomatische Weg wird 
dadurch nicht ausgeschlossen. 

Artikel 3 

(1) Die Auslieferung wird zur Verfolgung von 
Handlungen bewilligt, die nach dem Recht beider 
Vertragsstaaten mit einer mehr .als einjährigen Frei­
heitsstrafe oder vorbeugenden Maßnahme dieser 
Dauer oder mit einer strengeren Strafe bedroht 
sind. 

(2) Die Auslieferung zur Vollstreckung von Stra­
fen oder vorbeugenden Maßnahmen, die wegen 
einer oder mehrerer der in Abs. 1 angeführten 
Handlungen rechtskräftig ausgesprochen worden 
sind, wird bewilligt, wenn die Dauer der zu voll­
streckenden Strafen oder vorbeugenden Maßnah­
men oder ihr zu vollstreckender Rest mindestens 
ein Jahr beträgt. Die Auslieferung zur Vollstrek­
kung wird auch dann bewilligt, wenn nur eine der 
der Verurteilung zugrunde liegenden Handlungen 
mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist 
und auch die übrigen Handlungen nach dem Recht 
beider V ertragss~'!.aten gerichtlich strafbar sind. 

Artikel 4 

Die Auslieferung. wird jedenfalls bewilligt, wenn 
ein mehrseitiges Ubereinkommen den ersuchten 
Staat zur Auslieferung verpflichtet. 

Artikel 5 

Staatsangehörige des ersuchten Staates werden 
nicht ausgeliefert. 

Artikel 6 

Die Auslieferung wird nicht bewilligt, wenn 
1. sie mit Verpflichtungen des ersuchten Staates 

aus mehrseitigen Übereinkommen nicht ver­
einbar wäre, 

2. durch sie die Grundsätze der Rechtsordnung 
oder andere wesentliche Interessen des 
ersuchten Staates verletzt würden oder 

3. um Auslieferung wegen einer Handlung 
ersucht wird, die nach Ansicht des ersuchten 
Staates eine s~afbare Handlung politischen 

soudne trestny nebo jsou hledany za lieelem 
vykonu sou dem ulozeneho trestu nebo ochranneho 
opatfeni. 

Cl{mek 2 

Zadosti 0 vydani a pnIvoz se podavaji pisemne. 
Pisemny styk se uskuteenuje mezi ministrem spra­
vedlnosti Rakouske republiky na' jedne strane a 
generainim. prokuratorem Ceskoslovenske sociali­
sticke republiky, ministrem spravedlnosti Ceske 
socialisticke republiky' aministrem spravedlnosti 
Slovenske socialisticke. republiky na strane druhe. 
Diplomaticka cesta se tim nevylueuje. 

Clanek 3 

(1) Vydani se povoluje ke stihani einu, za ktere 
podle prava obou smluvnich statu hrozi trest odneri 
svobody pfesahujici jeden rok nebo ochranne opa­
tfeni tehoz trvani nebo trest tezsi. 

(2) Vydani k vykonu trestu nebo ochrannych 
opatfeni, ktere byly pravoplatne vysloveny za jeden 
nebo vice einu uvedenych v odstavci I, se povoluje, 
kdyz delka trestu nebo ochrannych opatfeni, ktere 
maji byr vykonany, nebo jejich dosud nevykonany 
zbytek eini nejmene jeden rok. Vydani k vykonu se 
povoluje i tehdy, kdyz jen za jeden z eiml, za ktere 
doslo k odsouzeni, hrozi trest odneri svobody pfe­
sahujici jeden rok a take za ostatni einy muze soud 
podle prava obou smluvnich statu ulozit trest. 

Clänek 4 

Vydani se v kazdem pfipade povoli, pokud mno­
hostranna umluva dozadany stat k vydani zavazuje. 

Clanek 5 

Statni obeane dozadaneho st:hu se nevydavaji. 

Clanek 6 

Vydani se nepovoli,·jestlize 
1. by nebylo slueitelne se zavazky dozadaneho 

statu vyplyvajicimi z mnohostrannych umluv, 

2. by jim byly poruseny zasady pravniho fadu 
nebo jine podstatne zajmy dozadaneho statu, 
nebo 

3. se zada 0 vydani pro ein, ktery podle nazoru 
dozadaneho statu je trestnym einem politic­
keho charakteru, u nehoz se zfetelem ke vsem 

196 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 18

www.parlament.gv.at



196 der Beilagen 3 

Charakters ist, bei der unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere 
der Art der Begehung, der angewendeten 
oder vorgesehenen Mittel oder der Schwere 
der eingetretenen oder möglichen Folgen, 
nicht der kriminelle Cha;akter überwiegt. 

Artikel 7 

Die Auslieferung wird nicht bewilligt, wenn sie 
wegen einer Handlung begehrt wird, die nach 
Ansicht des ersuchten Staates nach seinem Recht 

. 1. militärischer Art ist oder 
2. in der Verletzung von Abgaben-, Monopol-, 

Zoll- oder Devisenvorschriften oder von Vor­
schriften über die Warenbewirtschaftung oder 
über den Außenhandel besteht. 

Artikel 8 

(1) Die Auslieferung wird wegen Handlungen, 
die der Gerichtsbarkeit des ersuchten Staates unter­
liegen, nicht bewilligt. 

(2) Die Auslieferung kann ungeachtet des Abs. 1 
bewilligt werden, wenn sie wegen einer anderen 
Handlung bewilligt wird und der Durchführung 
des Strafverfahrens im ersuchenden Staat mit 
Rücksicht auf besondere Umstände, insbesondere 
aus Gründen der Wahrheitsfindung, der Strafbe­
messung oder der Vollstreckung, der Vorzug zu 
geben ist. 

Artikel 9 

Die Auslieferung wird nicht bewilligt, wenn die 
auszuliefernde Person wegen der dem Ersuchen 
zugrunde liegenden Handlung . 

1. von einem Gericht eines dritten Staates 
rechtskräftig verurteilt worden ist und die 
Strafe ganz vollstreckt ode~ zur Gänze oder 
für den noch nicht vollstreckten Teil nachge­
sehen worden ist oder ihre Vollstreckbarkeit 
nach dem Recht des dritten Staates verjährt 
ist, oder 

2. von einem Gericht eines dritten Staates, in 
dem die Handlung begangen worden ist, 
rechtskräftig freigesprochen oder außer Ver­
fo�gung gesetzt worden ist. 

Artikel 10 

Die Auslieferung wird nicht bewilligt, wenn die 
Strafverfolgung oder die Vollstreckung der Strafe 
oder vorbeugenden Maßnahme nach dem Recht 
des ersuchenden oder des ersuchten Staates ver­
jährt ist. 

Artikel 11 

Zur Vollstreckung einer Strafe oder vorbeugen­
den Maßnahme, die auf Grund eines in Abwesen­
heit der auszuliefernden Person durchgeführten 
gerichtlichen Verfahrens rechtskräftig verhängt 

okolnostem pripadu, zejmena zpüsobu spi­
chin!, pouzitym nebo zamyslenym prostfed­
küm nebo zivaznosti vzniklych nebo moz­
nych nisledkü neprevazuje kriminilni charak­
ter. 

Clänek 7 

Vydini se nepovoli, jestlize se zada 0 vydini pro 
ein, ktery podle nizoru dozadaneho stitu je podle 
jeho priva . 

1. einem vojenskeho charakteru, nebo 
2. einem, kterym byly poruseny danove, mono­

polni, celni nebo devizove pfedpisy nebo 
pfedpisy tykajici se hospodareni se zbozim 
nebo zahranicniho obchodu. 

,Clänek 8 

(1) Vydini pro einy, ktere podlehaji pravomoci 
soudü dozadaneho statu, se nepovoluje. 

(2) Vydini lze povolit bez ohledu na odstavec 1, 
povoluje-li se pro jiny ein a je-li tfeba se zretelem 
na zvlastni okolnosti, zejmena z düvodü zjisteni 
pravdy, vymery trestu nebo jeho vykonu dit pred­
nost provedeni trestniho rizeni v dohdujicim state. 

Clänek 9 

Vydini se nepovoli, jestlize osoba, kteri ma byt 
vydina, byla za ein, jehoz se zadost tyki; 

1. pravomocne odsouzena soudem tretiho stitu 
a trest byl zcela vykonin, popfipade cely nebo 
v dosud nevykonane eisti prominut nebo jeho 
vykonatelnost je podle priva tfetiho statu pro­
mleena, nebo 

2. soudem tretiho stitu, v nemz byl ein spachan, 
pravomocne zprostena nebo jeji stihini bylo 
zastaveno. 

Clänek 10 

Vydini se nepovoli, jestlize trestni stihani nebo 
vykon .trestu nebo ochranneho opatfeni jsou podle 
priva dozadujiciho nebo dozadanehostatu pro­
mleeny. 

Clänek 11 

K vykonu trestu nebo ochranneho opatreni pra­
vomocne· ulozeneho na zaklade soudniho fizeni 
vedeneho v nepfitomnosti osoby, kteri mi byr 
vydina, se vydini povoli pouze tehdy, jestlize 

2 
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worden ist, wird die Auslieferung nur· bewilligt, 
wenn die Person von dem gegen sie geführten Ver­
fahren Kenntnis erlangt hatte und in diesem Ver­
fahren ihre Verteidigungsrechte wahren konnte, 
oder wenn der ersuchende Staat zusichert, daß das 
Verfahren nach der Auslieferung nach seinen 
Rechtsvorschriften in Anwesenheit der ausgeliefer­
ten Person neu durchgeführt werden wird. 

Artikel 12 

Die Auslieferung wird nicht bewilligt, wenn die 
Person, deren Auslieferung begehrt wird, auf dem 
Gebiet des ersuchten Staates Asyl genießt. 

Artikel 13 

Ist die Handlung zwar nach dem Recht des ersu­
chenden Staates, nicht aber nach dem Recht des 
ersuchten Staates mit der Todesstrafe bedroht, so 
darf im ersuchenden Staat die Todesstrafe weder 
verhängt noch vollstreckt werden. 

Artikel 14 

Die Auslieferung von Personen, die nach dem 
Recht des ersuchten oder nach dem Recht des ersu­
chenden Staates zur Zeit der Tat strafunmündig 
waren, wird nicht bewilligt. 

Artikel 15 

Die Auslieferung kann abgelehnt werden, wenn 
sie die auszuliefernde Person unter Berücksichti­
gung der Schwere der ihr zur Last gelegten Hand­
lung wegen ihres jugendlichen oder fortgeschritte­
nen Alters, wegen ihres Gesundheitszustandes, 
wegen ihres langjährigen Aufenthaltes im ersuchten 
Staat oder aus anderen außerordentlich schwerwie­
genden, in ihren persönlichen Verhältnissen gelege­
nen Gründen offenbar unverhältnismäßig hart 
träfe. 

Artikel 16 

Liegen die Voraussetzungen für die Auslieferung 
nach diesem Vertrag vor, so steht eine im ersuchten 
Staat erlassene Amnestie der Auslieferung nicht 
entgegen. 

Artikel 17 

Die Verpflichtung zur Auslieferung wird durch 
das Fehlen eines Antrages oder einer Ermächtigung 
zur Strafverfolgung, die nach dem Recht des 
ersuchten Staates erforderlich sind, nicht berührt. 

Artikel 18 

Die Auslieferung zu~ Vollstreckung einer Strafe 
oder vorbeugenden Maßnahme, die von einem 
Ausnahmegericht verhängt worden ist, das nur zeit­
weilig eingesetzt ist, wird· nicht bewilligt. Im Fall 
. der Auslieferung zur StrafverfOlgung darf die aus­
gelieferte Person im ersuchenden Staat nicht. vor 
ein solches Gericht gestellt werden. 

osoba byla 0 fizeni, ktere bylo proti ni vedeno, 
vyrozumena a v tomto fizeni mohla uplatnit sva 
präva na obhajobu, nebo kdyz doiadujici stät ujisti, 
ze fizeni se po vydani provede znovu podle jeho 
pravnich pfedpisu v pfitomnosti vydane osoby. 

Clänek 12 

Vydäni se nepovoli, jestlize osoba, 0 jejiz vydani 
se zada, poziva na uzemi dozadaneho statu azylu. 

CHmek 13 

Jestlize za ein hrozi trest smrti podle präva doza­
dujiciho statu, nikoliv vsak podle präva dozada­
ne ho statu, nesmi byr v dozadujicim state trest smrti 
ani ulozen ani vykonan. 

Clänek 14 

Vydarii osob, ktere byly podle präva dozadaneho 
statu nebo podle präva doiadujiciho statu v dobe 
einu vzhledem k jejich veku trestne neodpovedne, 
se nepovoli. 

Clänek 15 

Vydani muze byt odmitnuto, jestlize by osobu, 
ktera ma byt vydana, se zfetelem k zavaznosti einu, 
ze ktereho je vinena, postihlo zfejme nepfimerene 
tvrde vzhledem k jejimu mladistvemu nebo pokro­
eilemu veku, kjejimu zdravotnimu stavu, k jejimu 
dlouholetemu pobytu v dozadanem state nebo z 
jinych mimoradne zavaznych düvodü spoCivajicich 
v jejich osobnich pomerech. 

Clanek 16 

Jsou-li splneny podminky pro vydani podle teto 
smlouvy, nebrani vydani amnestie vyhlasena v 
dozadanem state. 

Clanek 17 

Povinnost k vydani ne ni dotcena tim, ze chybi 
navrh nebo zmocneni k trestnimu stihani, ktere 
jsou potfebne podle prava dozadaneho statu. 

Clanek 18 

Vydani k vykonu trestu nebo ochranneho opa­
tfeni ulozeneho mimofadnym soudem, ktery byl 
ustanoven jen docasne, se nepovoluje. V pfipade 
vydani k trestnimu stihani nesmi byrvydana osoba 
postavena v doiadujicim state pfed takov}'to soud. 
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Artikel 19 

(1) Die ausgelieferte Person darf wegen einer vor 
ihrer Übergabe begangenen Handlung, auf die sich 
die Auslieferungsbewilligun~ nicht erstreckt, oder 
aus einem anderen vor der Übergabe entstandenen 
Grund weder verfolgt oder bestraft noch in ihrer 
persönlichen Freiheit beschränkt werden. 

(2) Die Beschränkung nach Abs. 1 entfällt, wenn 
a) der ersuchte Staat der Strafverfolgung oder 

der Vollstreckung einer gerichtlichen Strafe 
oder vorbeugenden Maßnahme zustimmt. 
Dem -Ersuchen um Zustimmung werden die 
im Art. 23 vorgesehenen Unterlagen und ~in 
Protokoll beigefügt, aus dem die Stellung­
nahme der ausgelieferten Person zu der beab­
sichtigten Erweiterung der Strafverfolgung 
oder Strafvollstreckung zu ersehen ist. Die 
Vernehmung muß durch einen Richter oder 
Staatsanwalt unter Beachtung der gesetzli­
chen Vorschriften erfolgen. Die ausgelieferte 
Person muß über die Bedeutung und den 
Zweck der Vernehmung belehrt werden. Die 
Zustimmung wird erteilt, wenn die dem Ersu­
chen zugrunde liegende Handlung nach die­
se(11 Vertrag die Verpflichtung zur Bewilli­
gung der Auslieferung nach sich zieht; oder 

b) die ausgelieferte Person sich nach ihrer end­
gültigen Freilassung länger' als 4S Tage auf 
dem Gebiet des ersuchenden Staates aufhält, 
obwohl sie es verlassen konnte und durfte, 
oder wenn sie nach Verlassen dieses Staates 
dorthin freiwillig zurückkehrt oder aus einem 
dritten Staat rechtmäßig dorthin zurückge­
bracht wird. Die bedingte Freilassung ohne 
eine die Bewegungsfreiheit der ausgelieferten 
Person einschränkende Anordnung steht der 
endgültigen Freilassung gleich. 

(3) Der ersuchende Staat kann die nach seinem 
Recht notwendigen Maßnahmen treffen, um die 
ausgelieferte Person außer Landes zu schaffen oder 
die Verjährung zu hindern. 

(4) Ipnerhalb der im Abs. 2 lit. b erwähnten Frist 
wird der ausgelieferten Person ohne Rücksicht auf 
allenfalls entgegenstehende innerstaatliche Bestim­
mungen des ersuchenden Staates die Ausreise 
gestattet, es .sei denn, daß sie nach ihrer Ausliefe­
rung eine neue strafbare Handlung begangen hat. 
In diesem Fall beginnt die im Abs. 2 lit. b erwähnte 
,Frist erst, wenn die ausgelieferte Person auch in 
dem wegen dieser Handlung eingeleiteten V erfah­
ren endgültig freigelassen worden ist. 

Artikel 20 

Wird die Handlung während des Verfahrens im 
ersuchenden Staat rechtlich anders als im Ausliefe­
rungsverfahren gewürdigt, so darf die ausgelieferte 
Person unbeschadet- des Art. 19 nur insoweit ver­
folgt oder abgeurteilt werden, als der festgestellte 
'Sachverhaltauch nach der neuen rechtlichen Wür-

Clanek 19 

(1) Vydana osoba nesmi byt za Clll spachany 
pied jejfm piedanfm, na kter}' se povoleni k vydani 
nevztahuje, nebo z jineho düvodu nastaleho pied 
piedanfm, ani stihana nebo potrestana ani omeZo­
vana ve sve osobni svobode. 

(2) Omezeni podle odstavce 1 odpada, jestlize: 
a) doZädany stat vyslovi souhlas s trestnim stfha­

nlm nebo vykonem sou dem ulozeneho trestu 
nebe ochranneho opatien!. K Zädosti 0 

souhlas se ptipoji podklady uvedene v 
C1anku 23 a protokol, ze ktereho je patrno 
stanovisko vydane osoby k zamyslenemu r02:­
siieni trestniho stihani nebo vykonu trestu. 
Vyslech mus! provest soudce nebo prokurator 
pti respektovani zakonnych piedpisü. Vydana 
osoba musi byc poucena 0 vyznamu a ucelu 
vyslechu. Souhlas se udeli, jestlize z einu, 
jehoz se zadost tyb, podle teto smlouvy vy­
plyva povinnost povolit vydani; nebo 

b) vydana osoba se po svem konecnem propu­
Stenl zdduje na uzemi dozadujiciho statu 
dele nez 45 dni, prestoze je mohla a smeIa 
opustit, nebo jestlize se po opuSteni tohoto 
stätu do neho. dobrovolne vrati nebo je do 
neho zakonnym zpüsobem navräcena z tfe­
tfho statu. Podminene propusteni bez naiizeni 
omezujidho svobodu pohybu vydane osoby 
se rovnä- konecnemu propusteni na svobodu. 

(3) Dofadujici statmuze ueinit opatieni, kterä 
jsou podle jeho prava nutna k tomu, aby vydana 
osoba byla dopravena mimo uzemi nebo aby se 
zabranilo promlCenL 

(4) Behem lhüty uvedene vodstavci 2 pism. b) se 
vydane osobe povoli vyjezd bez zietele na piipadnä 
vnitrostatn! ustanoveni dofadujiciho stitu, kterä by 
tomu branila, ledaze by tato osoba po svem vydani 
spächala novy ein, kter}' je trestny. V tomto ptipade 
zaCina lhüta uvedena v odstavci 2 pism. b) teprve, 
az jevydana osoba take v fizeni, ktere bylo zahä­
jene pro tento ein, s konecnou platnosti propustena 
na svobodu. 

Cl{mek 20 

Je-li ein behem iizeni v dofadujidm stäte pravne 
posouzen jinak nef ve vydavadm iizeni, smi byc 
vydana osoba pii doddenl clänku 19 stiMna nebo 
odsouzena jen potud, pbkud by zjisteny stav veci 
ptipoustel vydani i podle noveho pravniho posou­
zen!. V ptipade pochybnosti si dofadujici stat opa-
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digung die Auslieferung zulassen würde. In Zwei­
felsfällen wird der ersuchende Staat eine Stellung­
nahme des ersuchten Staates einholen. 

Artikel 21 

(1) Die ausgelieferte Person darf wegen einer vor 
der Übergabe begangenen Handlung nur mit 
Zustimmung des ersuchten Staates an einen dritten 
Staat weitergeliefert werden. Einem Ersuchen um 
Zustimmung zur Weiterlieferung in einen dritten 
Staat werden Ausfertigungen oder beglaubigte 
Abschriften (Kopien) der Auslieferungsunterlagen 
des dritten Staates und ein Protokoll beigefügt, aus 
dem die Stellungnahme der ausgelieferten Person 
zu der beabsichtigten Weiterlieferung zu ersehen 
ist. Die Vernehmung muß durch einen Richter oder 
Staatsanwalt unter Beachtung der gesetzlichen 
Vorschriften erfolgen. Die ausgelieferte Person 
muß über die Bedeutung und den Zweck der Ver­
nehmung belehrt werden. 

(2) Der Zustimmung zur Weiterlieferung bedarf 
es nicht, wenn eine der Voraussetzungen des 
Art. 19 Abs. 2 lit. b vorliegt. 

Artikel 22 

Ersl,lchen, die nach diesem Vertrag gestellt wer­
den, sowie beigefügten Unterlagen werden keine 
Übersetzungen angeschlossen. 

Artikel 23 

(1) Dem Ersuchen um Auslieferung wird eine 
Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift (Kopie) 
eines gerichtlichen Haftbefehls, einer Urkunde von 
gleicher Wirksamkeit oder einer vollstreckbaren 
verurteilenden gerichtlichen Entscheidung beige­
fügt. 

(2) Sofern dies in diesen Urkunden nicht enthal­
ten ist, werden außerdem beigefügt: 

a) eine Darstellung der Handlung mit Angabe 
von Ort und Zeit ihrer Begehung; 

b) eine rechtliche Würdigung der Handlung und 
der W ort/aut der anzuwendenden oder ange­
wendeten gesetzlichen Bestimmungen; 

c) im Fall eines Ersuchens um Auslieferung zur 
Vollstreckung einer Strafe oder vorbeugen­
den Maßnahme die Unterlagen, aus denen 
sich die Vollstreckbarkeit des Erkenntnisses 
und die Dauer der zu vollstreckenden Strafe 
oder vorbeugenden Maßnahme ergibt; 

d) möglichst genaue Angaben über die Person, 
deren Auslieferung begehrt wird, ihre Staats­
angehörigkeit und ihren Wohn- oder Aufent­
haltsort. 

Artikel 24 

Hält der ersuchte Staai die ihm übermittelten 
Angaben und Unterlagen nicpt für ausreichend, so 
ersucht er um die notwendige Ergänzung. Für das 

tri stanovisko doZidaneho statu. 

Clinek 21 

(1) Vydana osoba smi byt za ein spachany pred 
predanim dale vydana do tretiho staW pouze se 
souhlasem dozadaneho statu. K zadosti 0 souhlas k 
dalsimu vydani do tretiho statu se pfipoji vyhoto­
veni nebo overene opisy (kopie) podkladu ti"etiho 
statu pro vydani a protokol, z nehoz je patrno sta­
novisko vydane osoby k zamyslenemu dalsimu 
vydanj, Vyslech musi provest soudce nebo prokura­
tor pfi respektovani zakonnych pfedpisu. Vydana 
osoba musi byr poucena 0 vyznamu a ucelu vy­
slechu. 

(2) Souhlasu k dalsimu vydani neni tfeba, je-li 
dan jeden z pfedpokladü clanku 19 odstavce 2 
pism. b). 

CIanek 22 

K zädostem podavanym podle tho smlouvy, 
jakoi i k pfiloienym podkladüm, se nepfipojuji 
jejich preklady. 

Clinek 23 

(1) K zadosti 0 vydani se pfipoji vyhotoveni nebo 
overeny opis (kopie) soudniho zatykaciho rozkazu, 
listiny stejne ueinnosti riebo vykonatelneho odsuzu­
jiciho soudnihü rozhodnuti. 

(2) Pokud toto neni obsaieno v techto listinäch, 
pfipoji se krome toho: 

a) vyliceni cinu s uvedenim mista a doby jeho 
spachani, 

b) prävni posouzeni einu a zneni zakonnych 
ustanoveni, kterä je nutno pouiit nebo kterä 
byla pouzita, 

c) v pfipade Zädosti 0 vydani k vykonu trestu 
nebo ochranneho opatreni podklady, ze kte­
rych je patma vykonatelnost rozhodnuti a. 
delka trestu nebo ochranneho opatreni, ktere 
maji byt vykonany, 

d) pokud mozno pfesne udaje 0 osobe, 0 jejiz 
vydani se Zida, jeji statni obcanstvi a jeji bydli­
ste nebo misto pobytu. 

Clinek 24 

Nepovazuje-li doZidany stat zaslane udaje a 
podklady za postacujici, poZäda 0 poti"ebne 
doplneni. DoZädany stat mufe stanovit pfimerenou 
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Einlangen dieser Ergänzung kann der ersuchte 
Staat eine angemessene Frist bestimmen. Bei frucht~ 
losem Ablauf dieser Frist ist auf Grund der vorhan-
denen Unterlagen zu entscheiden. ' 

Stellt der ersuchende Staat nach den Bestimmun­
gen dieses Vertrages ein Auslieferungsersuchen und 
besteht Grund zur Annahme, daß sich die Person, 
deren Auslieferung begehrt wird, auf dem Gebiet 
des ersuchten Staates befindet, so trifft der ersuchte 
Staat unverzüglich nach seinem Recht die zu ihrer 
Ausforschung erforderlichen Maßnahmen. Wenn 
es notwendig ist, nimmt er diese Person in Ausliefe­
rungshaft oder trifft sonstige Maßnahmen zur Ver­
hinderung ihres Entweichens. 

Artikel 26 

(1) In dringenden Fällen kann der ersuchende 
Staat um die Verhängung der vorläufigen Ausliefe­
rungshaft über die gesuchte Person ,ersuchen. Ein 
solches Ersuchen kann auch fernschriftlich oder 
telegrafisch gestellt werden. Der ersuchte Staat ent­
scheidet nach' seinem Recht über die Verhängung 
der vorläufigen Auslieferungshaft oder über die 
Anordnung sonstiger Maßnahmen zur Verhinde­
rung des Entweichens der gesuchten Person. 

(2) Das Ersuchen um Anordnung der vorläufigen 
I Auslieferungshaft hat anzugeben, daß eine der im 

Art. 23 Abs. 1 erwähnten Urkunden vorhanden ist 
und die Absicht besteht, ein Auslieferungsersuchen 
zu stellen. Es hat auch eine kurze Darstellung der 
Handlung unter Anführung von Zeit und Ort ihrer 
Begehung, einen Hinweis auf die angedrohte oder 
zu vollstreckende Strafe oder vorbeugende Maß­
nahme sowie möglichst genaue Angaben über die 
Person, deren Auslieferung begehrt werden wird, 
ihre Staatsangehörigkeit und ihren Wohn- oder 
Aufenthaltsort zu enthalten. Der ersuchende Staat 
wird unverzüglich verständigt, inwieweit semem 
Ersuchen Folge gegeben worden ist. 

(3) Die vorläufige Auslieferungshaft kann aufge­
hoben werden, wenn das Auslieferungsersuchen 
und die im Art. 23 Abs. 1 erwähnten Unterlagen 
nicht innerhalb von 20 Tagen nach der Verhaftung 
eingelangt sind. Die vorläufige Auslieferungshaft 
darf in keinem Fall 40 Tage ab dem angegebenen 
Zeitpunkt überschreiten. Die vorläufige Ausliefe­
rungshaft kann jedoch jederzeit aufgehoben wer­
den, wenn der ersuchte Staat Maßnahmen trifft, die 
er zur Verhinderung der Flucht der gesuchten Per­
son für notwendig erachteL 

(4) Die Aufhebung der vorläufigen Ausliefe­
rungshaft steht einer neuerlichen Verhaftung und 
der Auslieferung nicht entgegen, wenn das Auslie­
ferungsersuchen später einlangt. 

lhütu pro dorucen!tohoto doplnenL Pri marnem 
uplynut! teto Ihüty rozhodne na zäklade podkladü, 
ktere jsou k dispozici. ' 

Clänek 25 

Podä-li doiaduj!d stat zadost 0 vydäni podle 
ustanoven! teto smlouvy a je-li düvod k domnence, 
ze osoba, 0 jejiz vydani se zäda, se zdrzuje na 
uzem! dozadaneho statu, dozadany stat :uCin! 
neprodlene podle sveho präva opatreni potrebna 
pro jeji vypatranl. Je-li to nutne, vezme tuto osobu 
do vydavad vazby nebo uCini jina opatreni k zabrä­
neni jejimu uniku. 

Clänek 26 

(1) Dozadujid stat müze v nalehavych pfipadech 
pozadai: 0 uvaleni predbezne vydavad vazby na 
hledanou osobu. Takovou zadost lze podat i dalno­
pisne nebo telegraficky. Dozadany, stat rozhodne 
podle sveho präva 0 uvaleni predbezne vydavad 
vazby nebo 0 narizeni jinych opatren! k zabräneni 
uniku hledane osoby. 

(2) V zadosti 0 uvaleni predbezne rydavad 
vazby se musi uvest, ze je k dispozici jedna z listin 
uvedenych v Clanku 23 odstavci 1 a' ze se zamysli 
podat zadost 0 vydanl. Mus! obsahovat take krätke 
vyliceni Cinu s uvedenim daby a m!sta jeho spä­
chani, odkaz na trest nebo ochranne opatreni, ktere 
hrozi nebo ktere se ma vykonat, jikoz i pokud 
mozno presne udaje 0 osobe, 0 jejiz vydani se bude 
zadat, jeji stitni obcanstv! a jeji bydliSte nebo miste 
pobytu. Doiadujici stat se neprodlene vyrozumi 0 

tom, do jake miry bylo jeho zadosti vyhoveno. 

(3) Predbezna vydavaci vazba müze byr zrusena, 
jestlize behem 20 dnü o'd zatceni nedojde zadost 0 

vydäni a podklady uvedene v clanku 23 odstavci 1. 
Pfedbeznä vydävaci vazba nesm! v zadnem pf!pade 
prekrocit 40 dnü od uvedene doby. Predbezna 
vydavaci vazba vsak n;iüze byr kdykoli zrustna, 
kdyz dozadany stät ucini opatfen!, kterä povazuje 
za nutnä pro zabräneni uteku hledane osoby. 

(4) Zruseni pfedbezne vydävaci vazby ne ni na 
pfekäzku opetoynemu zatcen! a vydäni, jestlize 
zadost 0 vydan! dojde pozdeji. 
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Artikel 27 

Erlangen die zuständigen Behörden eines Ver­
tragsstaates davon Kenntnis, daß sich auf dem 
Gebiet dieses Vertragsstaates eine Person befindet, 
deren Auslieferung vom anderen Vertragsstaat 
begehrt werden kann, so werden sie diesen unver­
züglich befragen, ob er die Auslieferung dieser Per­
sonbegehrt. Wird die Person in vorläufige Auslie­

; ferungshaft genommen, so ist der andere Vertrags-
staathievon unverzüglich unter Angabe des Zeit­
pünktes der Verhaftung und des Ortes der Haft zu 
verständigen. 

Artikel 28 

(1) Der ersuchte Staat entscheidet ehestmöglich 
über die Auslieferung und setzt den ersuchenden 
Staat von seiner Entscheidung in Kenntnis. Eine 
vollständige oder teilweise Ablehnung ist zu 
begründen. 

(2) Im Falle der Bewilligung der Auslieferung 
teilt der ersuchte Staat auch mit, wann er zur Über­
gabe der auszuliefernden Person bereit ist. Die 
Vertragsstaaten stellen das Einvernehmen über Zeit 
und Ort der Übergabe an Idie Behörden des ersu­
chenderi Staates her. 

(3) Vorbehaltlich des im Abs.4 vorgesehenen 
Falles kann die auszuliefernde Person aus der Aus­
lieferungshaft entlassen werden, wenn sie nicht 
innerhalb von 15 Tagen ab dem Zeitpunkt, zu dem 
der ersuchte Staat zur Übergabe bereit ist, über­
nommen wird. Nach Ablauf von 30 Tagen ab die­
sem Zeitpunkt wird sie jedenfalls aus der Ausliefe­
rungshaft entlassen und das Auslieferungsersuchen 
als gegenstandslos betrachtet. Der ersuchte Staat 
kann dann ein neuerliches Auslieferungsersuchen 
wegen derselben Tat ablehnen. 

(4) Wird die Übergabe oder Übernahme durch 
höhere Gewalt verhindert, so wird der davon 
betroffene Vertrags staat den anderen verständigen. 
Beide Vertragsstaaten werden so bald wie möglich 
das Einvernehmen zur Festsetzung eines neuen 
Zeitpunktes für die Übergabe herstellen. Die 
Bestimmungen des Abs. 3 finden dann auf diesen 
Zeitpunkt Anwendung. 

(5) Das Begleitpersonal, das eine auszuliefernde 
Person in das Gebiet des anderen Vertragsstaates 
zu' bringen oder aus diesem abzuholen hat, ist 
berechtigt, auf dem Gebiet des anderen Vertrags­
staates bis zur Übergabe oder nach der Übernahme 
der auszuliefernden Person die nötigen Vorkehrun-

, gen zu treffen, um ihr Entweichen zu verhindern. 

Artikel 29 

(1) Ersuchen ein Vertragsstaat und ein dritter 
Staat um die Auslieferung einer Person, so ent­
scheidet der ersuchte Staat über den Vorrang zwi­
schen den Auslieferungsersuchen unter Berücksich­
tigung aller Umstände, insbesondere der vertragli-

Clanek27 

Dozvedi-li se pfislusne organy jednoho smluv­
niho statu otom, ze na uzemi tohoto smluvniho 
statu se zdrzuje osoba, 0 jejiz vydani muze druhy 
smluvni stit poHdat, dotazi se jej neprodlene, zda 
zada 0 vydani teto ()soby. Je-li osoba vzata do 
pfedbezne vydavaci vazby, je nutno 0 tom nepro­
diene vyrozumet druhy smluvni stat s uvedenim 
doby zatteni a mista vazby. 

Clanek 28 

(1) Dozadany stat rozhodne 0 vydani comozna 
nejdfive a 0 svem rozhodnuti vyrozumidozadujici 
stat. Uplne nebo tastet ne odmitnuti je n'utno zdu-
vodnit. ' ' 

(2) V pripade povoleni vydani oznami dozadany 
stat tez, kdy. je pfipraven k pfedani vydavane 
osoby. Smluvni staty se dohodnou 0 dobe a mistu 
pfedani organum dozadujiciho statu. 

(3) Vydavana osoba muze byr s vyhradou pn­
padu uvedeneho v odstavci 4 propustena z vydavaci 
vazby, jestlize behem 15 dnu od doby, kdy doza­
dany stat je pfipraven k predani, neni pfevzata. Po 
uplynuti 30 dnu od teto doby se v kazdem pfipade 
propusti z vydavaci vazby aZädost 0 vydani se 
PQvazuje za bezpfedml:tnou. Dozadany stat pote 
muze novou Hdost 0 vydani za tentyz ein odmlt­
nout. 

(4) Zabräni-li pfedani nebo prevzeti vyssi moc, 
vyrozumi 0 tom smluvni stat, ktereho se taJo uda­
lost tyka, stat druhy. Oba smluvni stity se co 
mozna nejdfive dohodnou na urteni nove doby 
predani. Na tuto dobu se pak vztahuji ustanoveni 
odstavce 3. 

(5) Doprovazejici personal, ktery dopravi vyda­
vanou osobu na uzemi druheho smluvniho statu 
nebo ji odtud vyzvedne, je opravnen ueinit na 
uzemi druheho smluvniho statu do predani nebo po 
pfevzeti vydavane osoby nutna opatreni kzabrä­
nenLjejimu uniku. 

Clanek 29 

(1) Zada-li 0 vydani osoby jeden ze smluvnich 
statu a nektery tfeti stat, rozhoduje 0 pfednosti 
mezi Zädostmi 0 vydani doZädany stat se zfetelem 
ke vsem okolnostem, zejmena ke smluvnim zavaz­
kum, k mistu spachani einu, k Casovemu pofadi 
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ehen Verpflichtungen, des Tatortes, der zeitlichen 
Reihenfolge der Ersuchen, der Staatsangehörigkeit 
der auszuliefernden Person, der Möglichkeit ihrer 
Weiterlieferung und; wenn sich die Ersuchen auf 
verschiedene Handlungen beziehen, auch ihrer 
Schwere. 

(2) Ersuchen ein Vertragsstaat und ein dritter 
Staat den anderen Vertragsstaat um Auslieferung 
und wird dem Ersuchen des dritten Staates der 
Vorzug gegeben, so wird der ersuchte Staat dem 
anderen Vertrags staat zugleich mit der Entschei­
dung über das Auslieferungsbegehren mitteilen,' 
inwieweit er einer etwaigen Weiterlieferung aus 
dem dritten Staat an den anderen Vertragsstaat 
zustimmt. 

Artikel 30 

(1) Der ersuchte Staat kann nach der Bewilli­
gung der Auslieferung die Übergabe der auszulie­
fernden Person aufschieben, 

a) wenn diese Person nicht transportfähig ist, 
b) bei Wiederaufnahme des Auslieferungsverfah­

rens wegen neuer Beweismittel oder Tatsa­
chen, oder 

c) wenn gegen die auszuliefernde Person im 
ersuchten Staat ein Strafverfahren wegen 
einer anderen Handlung durchzuführen oder 
an ihr eine durch seine Gerichte oder Verwal­
tungsbehörden wegen einer anderen Hand­
lungausgesprochene Freiheitsstrafe oder vor­
beugende Maßnahme zu vollstrecken ist. 

(2) Wird die Übergabe nach Abs. 1 lit. c aufge­
schoben, so kann der ersuchte Staat die auszulie­
fernde Person auf Verlangen des ersuchenden Staa­
tes diesem zeitweilig zur Durchführung dringender 
Prozeßhandlungen, insbesondere der Hauptver­
handlung, übergeben. Die Prozeßhandlungen sind 
im Ersuchen näher zu bezeichnen. Die übergebene 
Person ist nach Durchführung der Prozeßhandlun­
gen oder auf Verlangen des ersuchten Staates 
unverzüglich zurückzustellen. 

(3) Der ersuchende Staat hat die zeitweilig über­
gebene Person bis zur Rückstellung in Haft zu hal­
ten. Diese Haft wird auf die im ersuchten Staat zu 
verhängende oder verhängte Strafe angerechnet. ,. 

Artikel 31 

(1) Wird die Auslieferung einer Person bewilligt, 
so wird auch ohne besonderes Ersuchen die Ausfol­
gung von Gegenständen bewilligt, 

a) die als Beweismittel dienen können oder 

b) die von der auszuliefernden Person durch die 
strafbare Handlung oder als Gegenwert für 
solche Gegenstände erlangt worden sind. 

(2) Die Gegenstände werden, wenn möglich, 
gleichzeitig mit der auszuliefernden Person überge-

zadosti, ke statnimu obcanstvi osoby, jez ma byt 
vydana, k moznosti jejiho dalSiho vydani a vzta­
huj!-li se zadosti na rüzne einy, i k jejich zavazno­
sti. 

(2) Zada-li jeden ze smluvnich statu a nektery 
tret! stat druhy smluvni stat 0 vydani a je-li däna 
prednost zadosti tretiho statu, oznami dozadany 
stat druhemu smluvnimu statu soucasne s rozhod­
nutim 0 zadosti 0 vydan!, zda souhlas! s pripadnym 
dals!m vydanim ze tretiho statu do druh~ho smluv­
niho statu. 

Clänek 30 

(1) Dozadany stat muze po povolen! vydani odlo­
zit predan! osoby, jez ma byt vydana, 

a) jestlize tato osoba neni schopna transportu, 
b) pfi novem projednani zadosti 0 vydani z 

duvodu novych dukazü nebo skutecnosti, 
nebo 

c) jestlize proti osobe, ktera ma byc vydana, se 
ma v dozadanem state provest trestni r!zeni 
pro jiny ein nebo jestlize ma na ni byc vyko­
nan trest odneti svobody nebo ochranne opa­
tren! ulozene jeho soudy nebo spravnimi 
organy za jiny ein. ' 

(2) Je-li predaniodlozeno podle odstavce 1 pism. 
c), muze dozadany stat na pozadani dozadujidho 
statu docasne mu predat osobu, ktera ma byc 
vydana, k provedeni nalehavych procesnich ukonu, 
zejmena hlavniho liceni. Procesni ukony je treba v 
zadosti blize popsat. Predana osoba se musi po pro­
veden! procesnlch ukonü nebo na pozadan! doza­
daneho statu neprodlene predat zpet. 

(3) Doiadujici stat mus! driet docasne pfedanou 
osobu az do zpetneho predani ve vazbe. Tato 
vazba se zapocitava do trestu, ktery v dozadanem 
stäte ma byc ulozen nebo byl ulozen. 

Clänek 31 

(1) Je-li povoleno vydan! osoby, povoli se bez 
zvlastni zadosti tez vydani predmettl, ktere 

a) mohou slouzit jako dükazn! prostredky nebo 
ktere 

b) vjdavana osoba ziskala trestnym einem nebo 
jako protihodnotu za takove predmety. 

(2) Je-li to mozne, predaji se predmety soucasne 
s vydavanou osobou. Pfedaji se i tehdy, nemuze-li 
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ben. Sie werden auch dann übergeben, wenn die 
bereits bewilligte Auslieferung wegen des Todes 
oder der Flucht dieser Person nicht vollzogen wer­
den kann. 

(3) Gegenstände, die der Beschlagnahme, der 
Einziehung oder dem Verfall unterliegen oder die 
für ein Strafverfahren im ersuchten Staat benötigt 
werden, können für die Dauer dieses Verfahrens 
zurückbehalten oder unter der Bedingung der 
Zurückstellung übergeben werden . 

. (4) In jedem Fall bleiben Rechte des ersuchten 
Staates oder dritter Personen an den Gegenständen 
unberührt. Die Gegenstände werden im Hinblick 
auf solche Rechte nach Abschluß des Verfahrens 
im . ersuchenden St~at so bald wie möglich und 
kostenlos dem ersuc~ten Staat zurückgestellt. Wür­
den solche Rechte durch die Übergabe beeinträch­
tigt, so wird die Ausfolgung nicht bewilligt. 

(5) Der ersuchte Staat gibt im Fall des Abs. 1 
zugleich mit der Mitteilung über die Sicherstellung 
von Gegenständen bekannt, ob die auszuliefernde 
Person mit deren unmittelbarer Rückgabe an den 
Geschädigten einverstanden' ist. Der ersuchende 
Staat teilt dem ersuchten Staat so bald wie möglieh 
mit, ob er auf die Übergabe der Gegenstände unter 
der Bedingung verzichtet, daß sie gegen Vorweis 
einer Bescheinigung seiner -zuständigen Gerichte 
oder Staatsanwaltschaften dem Geschädigten oder 
dessen· Beauftragten ausgehändigt werden. 

(6) Bei der Ausfolgung von Gegenständen nach 
diesem Artikel finden einschränkende Vorschriften 
über die Ein- und Ausfuhr von Gegenständen und 
Devisen keine Anwendung. ' 

Artikel 32 

Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses V ertra­
ges kommt für das Auslieferungsverfahren und die 
Auslieferungshaft im Gebiet des ersuchten Staates 
dessen Recht zur Anwendung. 

ArtikelH 

Der ersuchende Staat setzt den ersuchten Staat 
von dem Ergebnis des Strafverfahrens in Kenntnis. 
Liegt eine reChtskräfti'ge Entscheidung hierüber 
vor, so wird diese in einer Ausfertigung oder 
beglaubigten Abschrift (Kopie) übermittelt. 

Artikel 34 

(1) Die Durchlieferung einer von einem dritten 
Staat an einen -Vertragsstaat auszuliefernden Per­
son durch das Gebiet des anderen Vertragsstaates 
wird unter denselben Bedingungen wie die Auslie­
ferung bewilligt. Soweit im folgenden nichts ande­
res bestimmt ist, gelten die Bestimmungen dieses 
Vertrages über die Auslieferung auch für die 
Durchlieferung. 

byt jiz povolene vydani provedeno z duvodu umrti 
nebo uteku teto osoby. 

(3) Piedmety, ktere podlehaji zajisteni, odneti 
nebo propadnuti nebo jsou potiebne k trestnimu 
iizeni v dozadanem stäte, mohou byr po dobu 
trvani tohoto fizeni zadrteny nebo piedany s pod­
minkou vräceni. 

(4) Präva dozädaneho stätu nebo tretich osob k 
piedmetüm züstavaji v kazdem pfipade nedotcena. 
Vzhledem k temto prävüm se pfedmety po skon­
eeni f[zeni v doiadujicim state co moina nejdiive a 
bezplatne vrati dozadanemu stätu. Pokud by 
takova präva utrpela predanim ujmu, vydani se 
nepovoli. 

(5) Dozädany stät oznami v pfipade odstavce 1 
soucasne se sdelenim 0 zajisteni pfedml:tü, zda 
vydavana osoba je srozumena s jejich bezprosth;d­
nim vräcenim poskozenemu. Doiadujici stat 
oznami dozädanemu statu co mozna nejdfive, zda 
se ziika piedani piedmetü za podminky, ze budou 
poskozenemu nebo jeho poverenci vydany proti 
pfedloieni potvrzeni jeho pfislusnych soudü nebo 
prokuratur. 

(6) Pri vydani predmetü podle tohoto clan ku se 
nepouiiji omezujici piedpisy 0 dovozu a vyvozu 
veci 'a deviz. 

Clanek 32 

S vyhradou ustanoveni teto. smlouvy se na fizeni 
o vydani a na vydavaci vazbu na uzemi dozada­
neho statu uplatnuje jeho pravo. 

Clanek 33 

Doiadujici stat vyrozumi dozadany stat 0 vy­
sledku trestniho fizeni. Je~li 0 tom vydano pravo­
mocne rozhodnuti, zasle se v jednom vyhotoveni 
nebo jeho jeden oveieny opis (kopie). 

Clanek 34 

(1) Pruvoz osoby vydavane treum statem 
jednomu ze smluvnich statu uzemim druheho 
smluvniho statu se povoluje za stejnych podminek 
jako vydani. Pokud neni dale stanovenojinak, plati 
ustanoveni teto smlouvy 0 vydavani i pro pruvoz. 
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(2) Der ersuchte Staat kann die Durchlieferung 
ablehnen, wenn das Ersuchen eine Person betrifft, 
gegen die in diesem Staat ein Strafverfahren anhän­
gig ist oder ein, vollstreckbares verurteilendes 
Erkenntnis vorliegt, oder wenn die Durchlieferung 
wesentliche Interessen dieses Staates verletzen 
könnte. 

(3) Für die Dauer der Durchlieferung hat der 
ersuchte Staat die durchzuliefernde Person in Haft 
zu halten. Er darf sie wegen Handlungen, die vor 
der Durchlieferung begangen wurden, ohne die 
Zustimmung des 'ausliefernden Staates weder ver­
folgen noch an ihr eine Strafe oder vorbeugende 
Maßnahme vollstrecken. 

(4) Bei einer Durchbeförderung auf dem Luft­
weg ohne Zwischenlandung bedarf es keiner aus­
drücklichen Bewilligung des überflogenen Ver­
tragsstaates. Dieser Staat wird vom ersuchenden 
Staat im voraus davon unterrichtet, daß eine der im 
Art. 23 Abs. 1 bezeichneten Urkunden vorhanden 
ist, daß kein Durchlieferungshindernis im Sinne 
dieses Vertrages besteht, insbesondere die durchzu­
liefernde Person nicht Staatsangehöriger des über­
flogenen Staates ist. Bei einer Notlandung im 
Gebiet des überflogenen Staates hat diese Mittei­
lung dieselben Wirkungen wie das im Art. 26 vor­
gesehene Ersuchen um Verhängung der vorläufi­
gen Auslieferungshaft. 

Artikel 35 

Die Vertragsstaaten verzichten auf den Ersatz 
der ihnen im Zusammenhang mit einer Ausliefe­
rung, einer zeitweiligen Übergabe (Art. 30 Abs. 2) 
oder einer Ausfolgung von Gegenständen (Art. 31) 
in ihrem Gebiet entstandenen Kosten. Der ersu­
chende Staat trägt jedoch die Flugkosten, die durch 
eine auf seinen Wunsch auf dem Luftweg vorge­
nommenen Übergabe entstanden ;ind, oder die 
durch eine Durchlieferung entstandenen Kosten. 

Artikel 36 

In diesem Vertrag bedeutet der Ausdruck "vor­
beugende Maßnahme" eine mit Freiheitsentzie­
hung verbundene Maßnahme, die nach den Straf­
gesetzen durch eine gerichtliche Entscheidung 
neben oder an Stelle einer Strafe ausgesprochen 
wird. Ist die Dauer einer noch zu vollziehenden 
Maßnahme unbestimmt, so ist von dem gesetzlich 
zulässigen Höchstmaß auszugehen. 

Artik~137 

(1) Dieser Vertrag ist zu ratifizieren. Die Ratifi­
kationsurkunden werden in Prag ausgetauscht. 

(2) Der Vertrag tritt am ersten Tag des dritten 
Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem 
die Ratifikationsurkunden ausgetauscht w~rden. 

(3) Der Vertrag bleibt auf unbestimmte Zeit in 
Kraft, sofern nicht einer der Vertragsstaaten den 

(2) Doiadany stat muze pruvoz odmitnout, 
tyka-li se iadost osoby, proti niz se v tomto state 
vede trestni i"izeni, neboexistuje-li vykonatelny 
odsuzuj1ci rozsudek nebo mohl-li by pruvoz porusit 
podstatne zajmy tohoto stitu, 

(3) DoZidany stat mus i provaienou osobti driet 
po dobu pruvozu ve vazbe. Bez souhlasu vyda­
vajic1ho statu ji nesmi za Ciny spichane pred pruvo­
zem ani stihat ani na ni nesmi vykonat trest nebo 
ochranne öpatren1. ' 

(4) Pri preprave vzdusnou cestou bez mezlpn­
stani neni tfeba vyslovneho povoleni pfeletaneho 
smluvniho statu. Dozadujic1 stat pfedem 'vyrozumi 
tento stät 0 tom, ie je k dispozici jedna z Iistin uve­
denych v clanku 23 odstavci 1, ze neexistuje Zidna 
pfekazka pro pruvoz ve smyslu teto smlouvy, 
zejmena, ze pfevazena osoba neni statnim obcanem 
pfeletaneho statu. Pfi nouZbvem pfistini na uzemi 
pfeletaneho statu ma toto oznameni stejne uCinky 
jako Zidost 0 uvaleni predbezne vydavaci vazby 
uvedenev clanku 26. 

Clanek 35 

Smluvni stity upusti od uhrady nakladu, ktere 
jim vznikly na jejich uzemi v souvislosti s vydanim, 
docasnym pfedanim (C1anek 30 odstavec 2) nebo s 
vydanim predmetu (clanek 31). Doiadujic1 stat 
vsak nese naklady za leteckou prepravu, ktere 
vznikly pfedanim provedenym na jeho prani letec­
kou cestou, nebo naklady vznikle pruvozem. 

Clanek 36 

V teto smlouve znamena vyraz "ochranne opa­
treni" opatfeni spojene s odnerim svobody, ktere se 
uklada podle trestnich zakonu rozhodnutim soudu 
vedle nebo namisto trestu. Je-li trvani opatfeni, 
ktere se jehe ma vykonavat, neurCite, vychazi se z 
nejvyssi vymery pfipustne podle zakona. 

Clanek 37 

(1) Tato smlouva podleha ratifikaci. Ratifikacni 
listiny budou vymeneny v Praze. 

(2) Smlouva vstoupi v platnost prvniho dne tfe­
tiho mes1ce, ktery nasleduje po mesici, ve kterem 
byly vymeneny ratifikacni listiny. 

(3) Smlouva zustava v platnosti na neurCitou 
dobu, pokud jeden ze smluvnich stitu smlouvu 
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12 '196 der Beilagen 

Vertrag schriftlich auf diplomatischem Weg kün­
digt; in diesem Fall tritt der Vertrag ein Jahr nach 
der Kündigung außer Kraft. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten 
der beiden Vertragsstaaten diesen Vertrag unter­
zeichnet und mit Siegeln versehen. 

Geschehen zu Wien, am 18. November 1982, in 
zwei Urschriften, jede in deutscher und tschechi­
scher Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise 
authentisch sind. 

Fur die Republik Österreich: 
Pahr 

Für die Tschechoslowakische Sozialistische Repu­
blik: 

Chnoupek 

pisemne diplomatickou cestou nevypovi; v tomto. 
pfipade pozbyva smlouva plawosti rok po vypo­
vedi. 

Nadükaz toho zmocnenci obou smluvnich statü 
tuto smlouvu podepsali a opatfili ji pecetemi. 

Dano ve Vidni dne 18. listopadu 1982 ve dvou 
vyhotovenich, kazde v jazyce nemeckem a ceskem, 
pficemz obe zneni maji stejnou plawost. 

Za Rakouskou republiku: 
Pahr 

Za Ceskoslovenskou socialistickou republiku: 

Chnoupek 
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VORBLATT 

Problem: 

Der Auslieferungsverkehr zwischen Österreich und der Tschechoslowakei ist bisher vertraglich nicht 
geregelt. ' , 

Lösung: 

Abschluß eines Auslieferungsvertrages nach 'dem Muster der einschlägigen Verträge mit Ungarri 
(BGBl. Nr. 340/76), Polen (BGBl. Nr. 146/80) und Jugoslawien (BGBI. Nr. 546/83). 

Alternativen: 

Keine 

Kosten: 

Keine 
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14 196 der Beilagen 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Der vorliegende Vertrag zwischen der Republik 
Österreich und der Tschechoslowakischen Soziali­
stischen Republik über die Auslieferung ist zum 
Teil gesetzändernd und zum Teil gesetzesergän­
zend und bedarf daher der Genehmigung des 
Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 1 des B-VG. Der 
Vertrag enthält keine Bestimmungen verfassungs-

. ändernden oder verfassungs ergänzenden Charak­
ters. Sein Inhalt ist im innerstaatlichen Rechtsbe­
reich unmittelbar anwendbar, die Erlassung von 
Gesetzen gemäß Art. 50 Abs. 2 des B-VG ist daher 
nicht erforderlich. 

Der Auslieferungsverkehr mit der eS SR hat bis­
her auf der Grundlage der Gegenseitigkeit stattge­
funden. Die eSSR ist unter Hinweis auf die ent­
sprechenden Verträge mit Ungarn, BG BI. 
Nr. 340/1976, und mit Polen, BGBI. Nr. 146/1980, 
schon vor geraumer Zeit mit dem Wunsch an 
Österreich herangetreten, einen Auslieferungsver­
trag sowie einen Vertrag über die Rechtshilfe in 
Strafsachen abzuschließen. 

Nach Delegationsverhandlungen in Wien in der 
Zeit vom 8. bis 12. Feber 1982 und in Prag in der 
Zeit vom 30. März bis 2. April .1982 ist Einverneh­
men über den Inhalt beider Verträge erzielt wor­
den. Der Vertrag ist am 18. November 1982 
gemeinsam mit dem Vertrag über die Rechtshilfe in 
Strafsachen in Wien unterzeichnet worden. 

Der Inhalt des Auslieferungsvertrages entspricht 
im wesentlichen dem Inhalt der genannten Auslie­
ferungsverträge mit Polen und Ungarn sowie dem 
am 1. Jänner 1984 in Kraft getretenen Auslieferungs­
vertrag mit Jugoslawien, BGBI. Nr. 546/1983 und 
auch den Bestimmungen des Auslieferungs- und 
Rechtshilfegesetzes, BGBI. Nr. 529/1979. 

Vorgesehen wird die Auslieferung zur Verfol­
gung von Handlungen, die nach dem Recht be~der 
Vertragsstaaten mit einer strengeren Strafe als elOer 
einjährigen Freiheitsstrafe bedroht sind, sowie zur 
Vollstreckung von Freiheitsstrafen in der Dauer 
von mindestens einem Jahr. Multilaterale Ver­
pflichtungen der Vertragsstaaten bleiben aufrecht. 
Eigene Staatsangehörige werden nicht ausgeliefert. 

Die Auslieferung wird abgelehnt, wenn durch sie 
Grundsätze der Rechtsordnung oder andere 
wesentliche Interessen des ersuchten Staates ver­
letzt würden oder wenn sie wegen strafbarer Hand­
lungen politischer; militärischer oder fiskalischer 
Art oder wegen Handlungen begehrt wird, die der 
Gerichtsbarkeit des ersuchten Staates unterliegen. 
Sie wird weiters abgelehnt, wenn die gesuchte Per­
son im ersuchten Staat Asyl genießt. Im Fall der 
Auslieferung darf die Todesstrafe weder verhängt 
noch vollstreckt werden. Die Auslieferung kann 
auch abgelehnt werden, wenn sie die betroffe~e 
Person offenbar unverhältnismäßig hart träfe. Die 
ausgelieferte Person darf im ersuchten Staat nicht 
vor ein Ausnahmegericht gestellt werden; zur Voll­
streckung von Strafen, die von Ausnahm.egerichten 
verhängt worden sind, wird nicht ausgehefert. 

In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist der unmit­
telbare Verkehr zwischen den JustizzentralstelIen 
(Bundesministerium für Justiz einerseits, Minister 
für Justiz der Tschechischen Sozialistischen ~epu­
blik und Minister für Justiz der Slowakischen 
Sozialistischen Republik sowie Generalstaatsanwalt 
der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik 
andererseits) vorgesehen. Der diplomatische Weg 
ist dadurch nicht ausgeschlossen. Einem Ausliefe­
rungs- oder Durchlieferungsersuchen sin~ die übli­
chen Unterlagen anzuschließen. Weder die vorläu­
fige Auslieferungshaft noch die Ausli~fe~ngshaft 
selbst sind zwingend zu verhängen. Die Ubergabe 
von Auslieferungs- und Durchlieferungshäftlingen 
ist eingehend geregelt. Die Bestimmu.t.Igen über die 
Weiterlieferung und die zeitweilige Ubergabe ent­
sprechen den üblichen Regelungen. 

Die Ratifikation dieses Vertrages wird auf den 
Bundeshaushalt keine belastenden Auswirkungen 
haben. 

H. Besonderer Teil 

Zu Art. 1: 

Art. 1 enthält in der üblichen Weise die grund­
Sätzliche Verpflichtung zur Auslieferung, wobei 

. ausdrücklich auf die bei den Fälle der Auslieferung, 
nämlich zur Strafverfolgung und zur Strafvollstrek­
kung, Bezug genommen wird. 
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Zu Art. 2: 

Ersuchen nach diesem Vertrag sind schriftlich zu 
stellen. Als Geschäftswegist - unbeschadet der 
Möglichkeit des diplomatischen Weges - der 
unmittelbare Verkehr zwischen den Justizzentral­
stelIen vorgesehen. 

Zu Art. 3: 

Ausgeliefert wird zur Strafverfolgung wegen 
Handlungen, die nach dem Recht bei der Vertrags­
staaten mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe oder 
mit strengerer Strafe bedroht sind (Abs. 1), zur 
Vollstreckung, wenn außerdem die zu vollstrek­
kende Strafe oder vorbeugende Maßnahme zumin­
dest ein Jahr beträgt (Abs. 2). Eine "akzessorische" 
Auslieferung ist für den Fall vorgesehen, daß eine 
der der Verurteilung zugrunde liegenden Handlun­
gen mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht 
ist und von der Verurteilung auch weitere gericht­
lich strafbare Handlungen umfaßt sind, die nur mit 
geringerer Strafe bedroht sind. In' diesem Fall ist 
die Auslieferung zur Vollstreckung trotz des Abs. 1 
zulässig. Die Auslieferung zur Vollstreckung von 
kürzeren als einjährigen Freiheitsstrafen und die 
"akzessorische" Auslieferung zur Strafverfolgung 
sind von der CSSR nicht gewünscht worden. 

Zu Art. 4: 

Soweit multilaterale Verträge eine Verpflichtung 
zur Auslieferung vorsehen, sollen sie dem vorlie­
genden Vertrag vorgehen. In Betracht kommt hier 
die Konvention über die Verhütung und Bestrafung 
des Völkermordes,BGBI. Nr.9111958, die in 
Art. VII vorsieht, daß Völkermord und bestimmte 
damit im Zusammenhang stehende Handlungen bei 
der Auslieferung nicht als politische Straftaten 
angesehen werden und zur Auslieferung verpflich­
ten. Die sonstigen multilateralen Übereinkommen 
sehen regelmäßig keine erweiterte Verpflichtung 
zur Auslieferung vor, sondern verpflichten die Ver­
tragsstaaten entweder auszuliefern oder selbst ein 
Strafverfahren durchzuführen (aut dedere, aut 
punire). 

Zu Art. 5: 

Entsprechend dem im Verfassungsrang stehen­
den Verbot der Auslieferung österreichischer 
Staatsbürger (§ 12 ARHG) ist auch im vorliegen­
den Vertrag die Auslieferung von Angehörigen des 
ersuchten Staates ausgeschlossen. 

Zu Art. 6: 

Nach Z 1 dieser Bestimmung wird nicht ausgelie­
fert, wenn die Auslieferung mit Verpflichtungen 
des um die Auslieferung ersuchten Staates aus 
mehrseitigen Übereinkommen nicht vereinbar 
wäre. Zu solchen mehrseitigen Übereinkommen 
zählt neben der Genfer Flüchtlingskonvention, 

BGBI. NI. 55/1955, für Österreich vor allem die 
Europäische Menschenrechtskonvention, BGBI. 
Nr.210/1958, deren Art.3 Auslieferungen, die 
unter humanitären Gesichtspunkten nicht zu recht­
fertigen wären, ausschließt. Z 2 enthält, entspre­
chend etV{a § 2 ARHG, einen Ausschluß der Aus­
lieferung bei Gefahr der Verletzung . des "ordre 
public" oder anderer wesentlicher Interessen des 
ersuchten Staates. Z 3, die im wesentlichen § 14 
ARHG entspricht, sieht den Ausschluß der Auslie­
ferung wegen Handlungen vor, die nach Ansicht 
des ersuchten Staates politischen Charakter haben. 
Hiebei ist, entsprechend der sogenannten "Schwei­
zer Formel", zu prüfen, ob unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere der 
Art der Begehung, der angewendeten oder vorgese­
henen Mittel oder der Schwere der eingetretenen 
oder möglichen Folgen, nicht der kriminelle Cha­
rakter überwiegt. 

Zu Art. 7: 

Diese Bestimmung enthält das Verbot der Auslie­
ferung wegen strafbarer Handlungen, die nach 
Ansicht des ersuchten Staates militärische oder fis­
kalische sind. Fiskalische strafbare Handlungen 
sind gemäß Z 2 solche, die in der Verletzung von 
Abgaben-, Monopol-, Zoll- oder Devisenvorschrif­
ten oder in Vorschriften über die Warenbewirt­
schaftung oder über den Außenhandel bestehen. Zu 
den Vorschriften über den Außenhandel zählen 
aber nicht Beschränkungen des Handels mit Sucht­
gift, Waffen und Kulturgütern, weil Verstöße 
gegen diese Vorschriften dem allgemeinen Straf­
recht zuzuordnen sind. 

Zu Art. 8: 

Die Auslieferung wird grundsätzlich nicht bewil­
ligt, wenn die dem Auslieferungsersuchen zugrunde 
liegenden Handlungen der Gerichtsbarkeit des' 
ersuchten Staates unterliegen (Abs. 1). Ausnahms­
weise ist auch in diesem Fall die Auslieferung zuläs­
sig, wenn sie wegen einer anderen strafbaren 
Handlung erfolgt und die Aburteilung auch wegen 
der in Abs. 1 genannten Handlungen aus besonde­
ren Gründen zweckmäßig ist. 

Zu Art. 9: 

Diese Bestimmung gewährleistet die Achtung des 
Grundsatzes "ne bis in idem", falls die dem Auslie­
ferungsersuchen zugrunde liegende Straftat in 
einem dritten Staat bereits beurteilt ist. 

Zu Art. 10: 

Bei Vollstreckungs- oder V erfolgungs~erjährung 
.nach dem Recht des ersuchenden oder nach dem, 
'des ersuchten Staates ist die Auslieferung ausge­
schlossen. 
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Zu Art. 11: 

Diese Bestimmung sieht die Auslieferung zur 
V öllstreckung auf Grund eines Abwesenheitsurtei­
les nur'dann vor, wenn der Auszuliefernde von dem 
gegen ihn geführten Verfahren Kenntnis erlangt 
hatte und in diesem Verfahren seine Verteidigungs­
rechte wahren konnte oder wenn der ersuchende 
Staat zusichert, daß das Verfahren nach der Auslie­
ferung nach seinen Rechtsvorschriften in Anwesen­
heit der ausgelieferten Person neu durchgeführt 
werden wird. 

Zu Art. 12: 

Diese Bestimmung schließt die Auslieferung aus, 
wenn die Person, deren Auslieferung begehrt wird, 
auf dem Gebiet des ersuchten Staates Asyl genießt. 
Das bedeutet, daß Österreich bei der Entscheidung 

_ über die Auslieferung weiterhin die Grundsätze 
'anzuwenden hat, wie sie in Art. 3 Abs. 2 des Euro­
päischen Auslieferungsübereinkommens, BGBI. 
Nr. 320/1969, und auch im § 19 Z 3 ARBG festge­
legt worden sind. Danach wird nicht ausgeliefert, 
wenn das Auslieferungsbegehren gestellt worden 
ist, um ,die auszuliefernde Person aus rassischen, 
religiösen, nationalen oder auf politischen 
Anschauungen beruhenden Erwägungen zu verfol­
gen oder zu bestrafen oder wenn diese Person der 
Gefahr einer Erschwerung ihrer Lage aus einem 
dieser Gründe ausgesetzt wäre. 

Zu Art. 13: 

Im Fall der Auslieferung nach diesem Vertrag 
sind der Ausspruch der Todesstrafe und deren 
Vollstreckung ausgeschlossen. Wenn die Tat nach 
dem Recht des ersuchenden Staates mit der Todes­
strafe bedroht ist, ist dieser verpflichtet, an Stelle 
der Todesstrafe eine Freiheitsstrafe zu verhängen 
oder zu vollstrecken. 

Zu Art. 14: 

Entsprechend § 21ARHG wird hier die Ausliefe­
rung von strafunmündigen Personen ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

Zu Art. 15: 

N ach dieser Bestimmung kann in besonderen 
Härtefällen die Auslieferung abgelehnt werden. 
Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen § 22 
ARHG und ermöglicht entsprechend dem Grund­
satz der Verhältnismäßigkeit eine Abwägung zwi­
schen der Schwere der strafbaren Handlung einer­
seits und einer außergewöhnlichen, mit der Auslie­
ferung für die betroffene Person möglicherweise 
verbundenen persönlichen Belastung andererseits. 
Im Fall einer Ablehnung der Auslieferung aus die­
sem Grund wird § 65 Abs. 1 Z 2 StCB die Hand­
habe zur Durchführung eines Strafverfahrens in 
Österreich bieten. 

Zu Art. 16: 

Eine im ersuchten, Staat ergangene Amnestie ist 
bei der Entscheidung über die Auslieferung nicht 
zu berücksichtigen. 

Zu Art. 17: 

Bei der Entscheidung über das Auslieferungser­
suchen ist nicht zu berücksichtigen, ob die Hand­
lung, wegen der um die Auslieferupg ersucht wor­
den ist, im ersuchten Staat nur strafbar wäre, wenn 
ein Antrag oder eine Ermächtigung eines Berech­
tigten vorläge. ' 

Zu Art. 18: 

Die ausgelieferte Person darf im ersuchenden 
Staat nicht vor ein Ausnahmegericht gestellt wer­
den. Auch die Auslieferung zur Vollstreckungeiner 
von einem solchen Gericht verhängten Strafe oder 
Maßnahme ist unzulässig. 

Zu Art. 19: 

Diese Bestimmung gewährleistet die Beai:htung 
des Grundsatzes der Spezialität. Danach darf die 
ausgelieferte Person keinerlei Beeinträchtigungen 
ihrer Freiheit wegen vor der Übergabe begangener 
Handlungen, wegen der die Auslieferung nicht 
bewilligt worden ist, unterzogen werden, wenn 
nicht der Staat, der die Auslieferung bewilligt hat, 
zustimmt oder sich die ausgelieferte Person länger 
als 45 Tage freiwillig im ersuchenden Staat aufhält 
oder in diesen Staat zurückehrt, nachdem sie ihn 
verlassen' hat. Zulässig sind aber Maßnahmen, um 
die ausgelieferte Person wieder außer Landes zu 
schaffen oder die Verjährung zu unterbrechen oder 
zu hemmen. Von besonderer Bedeutung ist die in 
Abs. 4 dieses Art. enthaltene Verpflichtung des 
ersuchenden Staates, der ausgelieferten Person bin­
nen 45 Tagen nach ihrer endgültigen Freilassung 
die Ausreise zu gestatten; auch wenn sonstige 
innerstaatliche Vorschriften die Ausreise verbieten 
oder beschränken sollten. 

Zu Art. 20: 

Wird die Handlung, zu deren Verfolgung die 
Auslieferung bewilligt woiden ist, im ersuchenden 
Staat im Zuge des Verfahrens rechtlich anders 
gewürdigt als im Auslieferungsverfahren, hindert 
der Grundsatz der Spezialität die weite;re Verfol­
gung, wenn riicht auch nach der neuen rechtlichen 
Würdigung die Auslieferung zulässig wäre. Dies 
kann der ersuchen(le Staat selb~t beurteilen, er hat 
aber' in Zweifelsfällen eine Stellungnahme des 
ersuchten Staates einzuholen. 

Zu Art. 21: 

Der Grundsatz der Spezialität hindert nicht nur 
die Verfolgung der ausgelieferten Person, sondern 
auch ihre Auslieferung an einen dritten Staat wegen 
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einer vor der Übergabe begangenen strafbaren 
Handlung. Eine derartige Weiterlieferung bedarf, 
sofern sich der Betroffene nicht länger als 45 Tage 
nach se~ner endgültigen Freilassung freiwillig im 
ersuchten Staat aufhält oder dorthin zurückkehrt, 
nachdem er ihn verlassen hat, gleichfalls der 
Zustimmung des ersuchenden Staates. 

Zu Art. 22: 

N ach dem Vertrag ist der Anschluß von Überset­
zungen nicht erforderlich. Dies ist deshaib zweck­
mäßig, weil es leichter ist, Übersetzungen aus einer 
freinden Sprache als solche in eine fremde Sprache 
herzustellen. 

Z-u Art. 23: 

Diese Bestimmung legt fest, welche Unterlagen 
einem Auslieferungsersuchen anzuschließen sind. 

Zu Art. 24: 

Diese Bestimmung sieht in der üblichen Weise 
vor, daß der ersuchte Staat um die Ergänzung der 
Auslieferungsunterlagen ersuchen kann. Werden 
die Unterlagen nicht innerhalb der bestimmten Frist 
ergänzt, ist über das Auslieferungsersuchen auf 
Grund der vorhandenen Unterlagen zu entschei­
den. 

Zu -Art. 25: 

Diese Bestimmung sieht eine Verpflichtung des 
ersuchten Staates zur Ausforschung einer vom ersu­
chenden Staat gesuchten Person vor, wenn Grund 
zur Annahme besteht, daß sich der Betreffende tat­
sächlich im Gebiet des anderen Staates befindet. 
Den Gesuchten in den Fahndungsbehelfen zur Ver­
haftung auszuschreiben, ist nicht unbedingt erfor­
derlich, in gewissen Fällen wird auch die Fahndung 
zur Aufenthaltsermittlung genügen. Im Fall der 
Betretung wird das zuständige Gericht über die 
Auslieferungshaft oder sonstige Maßnahmen zur 
Verhinderung des Entweichens zu entscheiden 
haben. Zwingend ist im Vertrag weder die.Ausliefe­
rungshaft noch die Anordnung gelinderer Mittel 
vorgeschrieben. 

Zu Art. 26: 

Diese Bestimmung sieht vor, daß in dringenden 
Fällen - auch fernschriftlich oder telegrafisch -
um die Verhängung der vorläufigen Auslieferungs­
haft ersucht werden kann. Die Verhängung der 
vorläufigen Auslieferungshaft oder gelinderer 
Maßnahmen ist aber auch hier nicht zwingend vor­
geschrieben. Da die CSSR der Interpol nicht ange­
hört, ist auch hier der Geschäftsweg zwischen den 
JustizzentralstelIen einzuhalten. Die regelmäßige 
Dauer der vorläufigen Auslieferungshaft ist mit 20 
Tagen, ihre Höchstdauer mit 40 Tagen beschränkt. 

Zu Art. 27: 

Diese Bestimmung regelt die Anbietung der Aus­
lieferung. Auch hier ist eine Verpflichtung zur Ver­
hängung der vorläufigen Auslieferungshaft nicht 
vorgesehen. Die Regelung des Anbots der Ausliefe­
rung entspricht im wesentlichen der in § 28 ARHG 
vorgesehenen. 

Zu Art. 28: 

Abs.1 dieser Bestimmung sieht vor~ daß über ein 
Auslieferungsersuchen ehestmöglich zu entscheiden 
und dem ersuchenden Staat von dieser Entschei­
dung Kenntnis zu geben ist. Eine auch nur teilweise 
Ablehnung des Auslieferungsersuchens ist zu 
begründen. Die Abs. 2 bis 5 regeln im einzelnen die 
Modalitäten der Übergabe der auszuliefeniden 
Person, insbesondere hinsichtlich der Zeit, inner-· 
halb derer der ersuchende Staat die auszuliefernde 
Person übernehmen muß, nachdem ihm die Bereit­
schaft zu ihrer Übergabe mitgeteilt worden ist. Die 
Regelung der Tätigkeit tschechoslowakischer 
Organe in Österreich sowie österreichischer 
Organe in der CSSR im Zusammenhang mit der 
Übergabe steht mit Art. 9 Abs. 2 B-VG im Ein­
klang. 

Zu Art. 29: 

Ersuchen mehrere Staaten um die Ausliekrung 
derselben Person, hat der ersuchte Staat die Mög­
lichkeit, bei der Entscheidung, welchem Ausliefe­
rungsersuchen er den Vorrang einräumt, alle hiefür 
maßgebenden Umstände zu würdigen. Wird dem 
Ersuchen des dritten Staates der Vorrang gegeben, 
ist das Auslieferungsbegehren des Vertragsstaates 
als Ersuchen um Weiterlieferung zu behandeln. 

Zu Art. 30: 

Gemäß Abs. 1 dieser Bestimmung kann die Über­
gabe der auszuliefernden Person aufgeschoben 
werden, wenn sie nicht transportfähig ist, wenn das 
Auslieferungsverfahren wiederaufgeommen wird 
oder wenn gegen die auszuliefernde Person im 
ersuchten Staat ein Strafverfahren durchzuführen 
oder eine Strafe zu vollstrecken ist. Diese Regelung 
entspricht § 37 ARHG. Die Abs. 2 und 3 sehen die 
Möglichkeit vor, die auszuliefernde Person de'm 
ersuchenden Staat zur Durchführung bestimmter 
Prozeßhandlungen vorzeitig zu übergeben: Nach 
Durchführung dieser Prozeßhandlungen ist die 
übergebene Person wieder zurückzustellen. Die im 
anderen Staat verbüßte Haft ist auf die im ersuch­
ten Staat zu verhängende oder verhängte Strafe 
anzurechnen. 

Zu Art. 31: 

Gegenstände, die als Beweismittel dienen können 
oder mittelbar oder unmittelbar durch die strafbare 
Handlung erlangt worden sind, sind auch ohne 
besonderes Ersuchen im Fall der Bewilligung der 
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Auslieferung womöglich gleichzeitig mit der auszu­
liefernd~n Person zu übergeben. Für den Fall, daß 
die bewilligte Auslieferung nicht vollzogen werden 
kann, weil der Auszuliefernde gestorben oder 
geflüchtet ist, ist eine selbständige Übergabe derar­
tiger Gegenstände vorgesehen. In den Abs. 3 bis 5 
ist sichergestellt, daß dadurch Rechte des ersuchten 
Staates oder Dritter nicht beeinträchtigt werden .. 
Abs. 6 ermöglicht die Übergabe ohne Rücksicht auf 
bestehende Ein- und Ausfuhrbeschränkungen. 

Zu Art. 32: 

Diese Bestimmung besagt ausdrücklich, daß für 
das Auslieferungsverfahren und die Auslieferungs­
haft im Hoheitsgebiet des ersuchten Staates dessen 
Recht zur Anwendung kommt, soweit nicht die 
Bestimmungen des vorliegenden Auslieferungsver­
trages anzuwenden sind. Auch aus dieser Regelung 
kann abgeleitet werden, daß die Auslieferungshaft 
selbst dann, wenn sie einmal verhängt worden ist, 
jederzeit aufgehoben oder durch gelindere Maß­
nahmen ersetzt werden kann. 

Zu Art. 33: 

Diese Bestimmung sieht die Verpflichtung des 
ersuchenden Staates vor, dem ersuchten Staat das 
Ergebnis des Strafverfahrens mitzuteilen. Dadurch 
wird es möglich sein zu überprüfen, ob im ersuch­
ten Staat der Grundsatz der Spezialität eingehalten 
worden ist. 

Zu Art. 34: 

Diese Bestimmung regelt die Durchlieferung, die 
unter den gleichen . Voraussetzungen zulässig ist, 
unter denen eine Auslieferung zulässig wäre. Bei 
einer Durchbeförderung im Luftweg ohne Zwi­
schenlandung genügt die Notifkation des Staates, 
dessen Hoheitsgebiet überflogen wird. ' 

Zu Art. 35: 

Auf den Ersatz der durch 'diesen Vertrag allen­
falls entstehenden Kosten, mit Ausnahme der Flug­
kosten einer auf Wunsch des ersuchenden Staates 
im Luftweg vorgenommenen Übergabe oder der 
durch eine Dur:chlieferung entstandenen Kosten, ist 
verzichtet worden. 

Zu Art. 36: 

Die Definition der vorbeugenden Maßnahme in 
dieser Bestimmung erfaßt die freiheits entziehenden 
vorbeugenden Maßnahmen der §§ 21, 22 und 23 
StGB. Die Anlaßtat muß jedenfalls an sich ausliefe­
rungsfähig sein. 

Zu Art. 37: 

Die Schlußbestimmung entspricht den allgemein 
üblichen Formulierungen. 
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